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Text 

§ 9. (1) Juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechtes (offene 
Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften) sowie eingetragene Erwerbsgesellschaften (offene 
Erwerbsgesellschaften und Kommandit-Erwerbsgesellschaften) können Gewerbe ausüben, müssen jedoch 
einen Geschäftsführer oder Pächter (§§ 39 und 40) bestellt haben. Im übrigen gelten die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über Personengesellschaften des Handelsrechtes auch für eingetragene 
Erwerbsgesellschaften. Dies gilt nicht in den Fällen des § 10, des § 63 Abs. 3 zweiter Satz und des § 85 
Z 2. 

(2) Scheidet der Geschäftsführer oder der Pächter aus, so darf das Gewerbe bis zur Bestellung eines 
neuen Geschäftsführers oder Pächters, längstens jedoch während sechs Monaten, weiter ausgeübt werden. 
Die Behörde hat diese Frist zu verkürzen, wenn mit der weiteren Ausübung des Gewerbes ohne 
Geschäftsführer oder Pächter eine besondere Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen 
verbunden ist. 

(3) Sofern Personengesellschaften des Handelsrechtes ein Gewerbe, für das die Erbringung eines 
Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, ausüben wollen, muß ein persönlich haftender Gesellschafter, 
der nach dem Gesellschaftsvertrag zur Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt 
ist, oder ein mindestens zur Hälfte der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigter, nach 
den Bestimmungen des Sozialversicherungsrechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer zum 
Geschäftsführer (§ 39) bestellt werden. Diese Bestimmung gilt nicht für die in § 7 Abs. 5 angeführten 
Gewerbe, die in der Form eines Industriebetriebes ausgeübt werden; weiters ist diese Bestimmung im 
Falle des Todes des Geschäftsführers (§ 39) nicht anzuwenden, wenn die Gesellschaft nach dem Tod 
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dieses persönlich haftenden Gesellschafters das Gewerbe weiter ausübt, bis zur Beendigung der 
Verlassenschaftsabhandlung nach diesem Gesellschafter, im Falle des vorherigen Ausscheidens der 
Verlassenschaft aus der Gesellschaft nur bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens. 

(4) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer Personengesellschaft des 
Handelsrechtes, so wird dem Abs. 3 auch entsprochen, wenn zum Geschäftsführer (§ 39) dieser 
Personengesellschaft eine natürliche Person bestellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen 
Organ der betreffenden juristischen Person angehört, oder die ein mindestens zur Hälfte der 
wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigter, nach den Bestimmungen des 
Sozialversicherungsrechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer dieser juristischen Person ist. 

(5) Ist eine Personengesellschaft des Handelsrechtes persönlich haftende Gesellschafterin einer 
anderen solchen Personengesellschaft, so wird dem Abs. 3 auch entsprochen, wenn zum Geschäftsführer 
(§ 39) eine natürliche Person bestellt wird, die ein persönlich haftender Gesellschafter der betreffenden 
Mitgliedsgesellschaft ist und die innerhalb dieser Mitgliedsgesellschaft die im Abs. 3 für den 
Geschäftsführer vorgeschriebene Stellung hat. Dieser Mitgliedsgesellschaft muß innerhalb der 
Personengesellschaft des Handelsrechtes die im Abs. 3 für den Geschäftsführer vorgeschriebene Stellung 
zukommen. 

(6) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesellschafterin einer Personengesellschaft des 
Handelsrechtes und ist diese Personengesellschaft des Handelsrechtes persönlich haftende 
Gesellschafterin einer anderen solchen Personengesellschaft, so wird dem Abs. 3 auch entsprochen, wenn 
zum Geschäftsführer (§ 39) der zuletzt genannten Personengesellschaft eine Person bestellt wird, die dem 
zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der juristischen Person angehört, wenn weiters die 
juristische Person innerhalb der Mitgliedsgesellschaft die im Abs. 3 vorgeschriebene Stellung hat und 
wenn schließlich dieser Mitgliedsgesellschaft innerhalb ihrer Mitgliedsgesellschaft ebenfalls die im 
Abs. 3 vorgeschriebene Stellung zukommt. 
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